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Sondermaßnahmen bei Störungen 

§ 66. (1) Bei technisch bedingten oder unfallbedingten Störungen der Zugbewegungen hat das 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Situation wieder 
zu normalisieren. Zu diesem Zweck hat es einen Notfallplan zu erstellen, in dem die verschiedenen 
staatlichen Stellen aufgeführt sind, die bei schwerwiegenden Vorfällen oder schwerwiegenden Störungen 
der Zugbewegungen zu unterrichten sind. 

(2) Hat eine Störung der Zugbewegung mögliche Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden 
Eisenbahnverkehr, hat das Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

 1. alle relevanten Informationen darüber an alle anderen Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
weiterzugeben, deren Eisenbahninfrastruktur und deren Verkehr auf der Eisenbahninfrastruktur 
von der Störung betroffen sein könnten, und 

 2. mit diesen Eisenbahninfrastrukturunternehmen zusammenzuarbeiten, um den 
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr wieder zu normalisieren. 

(3) In Notfallsituationen und sofern dies unbedingt notwendig ist, weil ein Zugang zur 
Eisenbahninfrastruktur wegen einer Betriebsstörung vorübergehend nicht möglich ist, können die 
zugewiesenen Zugtrassen ohne Ankündigung so lange gesperrt werden, wie es zur Instandsetzung der 
Eisenbahninfrastruktur erforderlich ist. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen kann, wenn es dies für 
notwendig hält, verlangen, dass ihm die Zugangsberechtigten, denen Zugtrassen auf der betreffenden 
Eisenbahninfrastruktur zugewiesen sind, nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten und der Zumutbarkeit 
gegen angemessenen Kostenersatz und branchenübliches Entgelt die Mittel zur Verfügung stellen, die 
seiner Meinung nach am besten geeignet sind, um die normale Situation möglichst bald 
wiederherzustellen. 
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